
StVollstrO: § 49 Ersatzfreiheitsstrafen

§ 49  Ersatzfreiheitsstrafen 
 
(1) 1Eine Ersatzfreiheitsstrafe wird vollstreckt, wenn und soweit die Geldstrafe nicht entrichtet oder 
beigetrieben worden ist oder die Vollstreckung nach § 459c Absatz 2 StPO unterblieben ist (§ 459e Absatz 
1 und 2 StPO). 2Die Ersatzfreiheitsstrafe wird nicht vollstreckt, wenn und soweit die Vollstreckung der 
Geldstrafe nach § 459d StPO unterbleibt (§ 459e Absatz 4 StPO) oder freie Arbeit im Sinne des Artikels 293 
des Einführungsgesetzes zum Strafgesetzbuch (EGStGB) geleistet wird.

(2) 1Kann die Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe für die verurteilte Person eine unbillige Härte bedeuten, 
so prüft – gegebenenfalls nach Einschaltung der Gerichtshilfe (§ 463d StPO) – die Vollstreckungsbehörde, 
ob beim Gericht eine Anordnung nach § 459f StPO anzuregen ist. 2Ist eine solche Anordnung ergangen 
und treten neue Gesichtspunkte hervor, die es angezeigt erscheinen lassen, die Vollstreckung der 
Geldstrafe fortzusetzen, bessern sich insbesondere die wirtschaftlichen Verhältnisse der verurteilten 
Person, so kann die Beitreibung der Geldstrafe bis zum Ablauf der Verjährungsfrist erneut versucht werden, 
ohne dass es des Widerrufs der nach § 459f StPO ergangenen Anordnung bedarf.

(3) 1Sind mehrere Ersatzfreiheitsstrafen zu vollstrecken, so gilt § 48 Absatz 2 Satz 1 und 2. 2Die 
Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafen ist in der Regel bis zur Entscheidung des Gerichts über die Bildung 
einer Gesamtstrafe zurückzustellen.


